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Amtlicher Bericht
über die

Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
vom 5 Mai 1879

Entschuldigt waren die Herren Demuth Steckner
Lwowski Bethcke Jentzsch bis 5 Uhr

Von den Mitgliedern des Magistrats waren anwesend
Herr Oberbürgermeister von Voß die Herren Stadrräthe
Jordan v Holly Lamprecht Werther und Herr Stadtbau
rath Schultz

Vorsitzender Herr Justizrath Göcking
Schriftführer Herr Sanitätsrath Dr Hüllmann
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung machte der Herr

Vorsitzende folgende Mittheilungen
a Daß Seitens des Herrn Maurermeisters Friedrich

Abschrift einer an den Magistrat gerichteten Eingabe einge
reicht sei welche auf Nichterfüllung des mit den städtischen
Behörden abgeschlossenen Vertrages vom 15 September
1878 und die event Entschädigungsansprüche seinerseits Be
zug nehme Die Friedrich sche Eingabe soll dem Vorschlage
des Herrn Vorsitzenden gemäß zu den Akten genommen
werden

b Daß aus der Mitte der Versammlung eine Inter
pellation eingegangen sei dahin gehend

wie weit die Vorarbeiten die Verbreiterung der
Moritzbrücke betreffend gediehen und ob den großen
Uebelständen an genannter Stelle noch in diesem
Jahre abgeholfen werden würde

Auf Anfrage des Herrn Vorsitzenden sagt der Herr
Oberbürgermeister von Voß die Beantwortung dieser Inter
pellation in nächster Sitzung zu

e Daß aus der Mitte der Versammlung ein Antrag
in Betreff des zur Pflasterung der Mittelwache zu verwen
denden Materials eingegangen sei welcher der geschäftlichen
Behandlung unterworfen werden würde

Hieruächst kommen die Gegenstände der Tagesordnung
wie folgt zur Erledigung

1 Ref Herr vr Beeck Der Magistrat beantragt
die Kosten der nach dem Gutachten der Verschönerungs
Kommission auszuführenden Anpflanzungen in den Höfen
der Schule in der Henriettenstraße bis zur Höhe von 1000 /6
g Conto des Dispositions Fonds Tit XVI 0 2 zu be
willigen Dies geschieht

2 Ref Herr Khritz Die wiederholt beantragte Ge
nehmigung der Prolongation des Miethsvertrages über den
zweiten Keller unter dem Eingange zum Rathhause lehnt die
Versammlung mit 16 gegen 15 Stimmen ab

3 Ref Herr vr Schrader Durch den unerwartet
großen Zuwachs von Schülerinnen der Volksschule ist eine
Vermehrung der Zahl der Handarbeitsstunden um 18 Stun
den nothwendig geworden wodurch gegen den Etat eine
voraussichtliche Mehrausgabe von 540 unvermeidlich
wird

Der Magistrat beantragt daher sich damit einver
standen zu erklären daß der Ausgabe Titel des Etats für
die städtischen Elementarschulen Tit I L 3 Honorar
für Unterricht in weiblichen Handarbeiten um den Betrag
von 540 /6 in der Svllausgabe erhöht werde Die Ver
sammlung stimmt dem Magistrats Antrage zu

4 Ref Herr Preßler Der Etat der Provinzial Ge
Werbeschule ist um 464 77 überschritten worden und
beantragt der Magistrat deren Nachbewllligung vorbehaltlich
der Rechnungslegung Dies geschieht

5 Ref Herr Graeb Der Magistrat beantragt im
Einverständniß mit der Baukommission sür Beseitigung
der Freitreppe vor dem Hause aller Markt Nr 27 dem
Besitzer eine Vergütigung von 100 mit welcher er sich

Sonntags Reminiscenz
Eingesandt

Probiren geht über Studiren sagte meine grau zu
mir als ich vergangenen Sonntag meiner Lieblingslektüre
bei Beginn des Frühlings dem Durchblättern von Reise
büchern ein Nachmittagsstündchen widmete Ich hatte
gerade den Führer durch München vor und schwelgte in
Gedanken im edeln Naß beim Oderpollinger als meine
Ehehälfte mit der Zeitung in der Hand sie nennt hart
näckig das von uns gelesene Tageblatt Zeitung in mein
Zimmer trat Willst Du immer weiter schweifen sieh das
Gute liegt so nah hier steht s Aecht Münchener Löwen
bräu im Jägerhof nun schilt aber auch nicht wieder
wenn ich die Zeitung beim Jnferatentheile zu lesen anfange
Du hast es doch wieder übersehen Ja wirklich sie hatte
Recht Und Maifisch war gestern ebendort annoncirt
fuhr sie fort und im Kaisergarten giebt es als Abend
stamm Leipziger Allerlei mit Coteletten Die Schlaue
sie kennt meine Schwäche sür dieses Essen und was sollte
ich solchen Verlockungen gegenüber sür mein zu Haus bleiben
geltend machen Nun dann wollen wir erst zum Löwen
bräu und Maifisch dann zum Leipziger Allerlei sage mir
nur wenn Du den Hut aussetzt daß ich mich dann bereit
machen kann Ich werde nämlich regelmäßig noch viel zu
zeitig mit Ankleiden fertig wenn meine Frau das Hutaus
setzen bald hätte ich gesagt Hutaushängen vor dem Spiegel
beginnt

Kellner zwei Glas Löwenbräu Klar wie Gold
mit gelblichem Schaume stand bald das Verlangte vor uns
und ein Musensohn am Nachbartische sagte zu seinen Kommi

litonen Das ist aber süffig Ja es war auch so
weich und lieblich ein ächtes bahr Schankbier welches ja
wie bekannt an Ort und Stelle von Mann Frau und
Kind massenhaft vertilgt wird und immer nach dem Wunder

Mittwoch den 7 Mai
bereits einverstanden erklärt hat zu bewilligen Die Ver
sammlung lehnt den Antrag ab

6 Ref Herr Steinhaus Der Magistrat beantragt
sich mit den in dem vorgelegten Vertrags Entwurse zwischen
dem Magistrat und dem Herrn Stadtrath Helm verein
barten Bedingungen der Bebauung der Helm schm Acker
fläche zwischen der Merseburger Chaussee und dem Wege nach
dem Wasserthurme einverstanden zu erklären

Die Versammlung beschließt die Genehmigung des
Vertrages so lange zu vertagen bis ein Projekt zur Ent
wässerung des südlich der Lindenstraße gelegenen Stadttheiles
ohne Belastung des Königsstraßen Kanals festgestellt ist

7 Ref Herr Graeb Der Magistrat beantragt zur
Pflasterung des linksseitigen Zufahrtsweges zum Hospital
gebäude vom Eingangsthore bis zum Platz vor dem Hospitale
mit Thonpflastersteinen den Betrag von 2300 aus der
Hospitalkasse zu bewilligen Dies geschieht

8 Rek Herr Dr Hertzberg Seitens der beiden
prakt Aerzte welchen gewisse Untersuchungen übertragen
worden ist der Antrag gestellt daß ihnen 100 zur Be
schaffung einer Person welche die bei diesen Untersuchungen
nöthigen Geräthe und Instrumente reinige bewilligt werden
Versammlung lehnt den Antrag ab Hierauf geschlossene
Sitzung

Kirchliche Anzeigen
Katholische Kirche Mittwoch den 7 Mai Morgens

7 Uhr Frühmesse Herr Kaplan Peter Vorm S /z Uhr
Herr Pfarrer Woker Nachm 2 Uhr Andacht Ders

Giebichenstein Mittwoch den 7 Mai Vorm 9 Uhr
Herr Superint Urtel Nach der Predigt Beichte und
Abendmahl Derselbe Nachm 2 Uhr Herr Pastor
Grüneisen

Haupt Gewinne
5 Klasse 95 königl sächs Landes Lotterie

Ohne Gewähr
Leipzig den 5 Mai 1879

3 Gewinne 5 15,000 auf Nr 53224 73481
75749

2 Gewinne 5 5000 auf Nr 14440 65378
37 Gewinne g 3000 auf Nr 194 2140 2463

3886 10417 11212 12512 15225 16382 17883 20370
21653 21735 22306 22775 34876 35469 36195 38646
38989 40720 40896 42065 42641 47211 48536 48752
55168 62690 70926 73623 76156 77110 81751 85580
89973 92682

28 Gewinne s 1000 auf Nr 8701 13958 25791
30731 34462 37783 38478 40141 49837 49984 51392
60599 62737 62995 64884 66007 66491 73396 79313
81639 84703 85972 92948 95582 95956 98195 99086
99968

56 Gewinne ä 500 auf Nr 2985 3073 3236
3483 4302 5367 11373 11826 12941 13577 15364
16277 16839 17457 19056 19273 19597 21621 23781
27595 28082 28405 29775 32191 33224 33928 34935
36491 37059 41939 43529 44914 45465 46781 47449
47807 51179 52611 53225 54690 55832 56906 66921
67011 74288 78965 80054 81950 87982 89330 92659
93510 96102 97418 99053 99521

Ans Provinz und Umgegend
Vacantc geistliche und Lehrerstellen

Durch das Ableben ihres Inhabers ist die Pfarrstelle zu Wals
leben Diöces Osterbnrg vacant geworden Dieselbe steht unter Pri
vat Patronat und gewährt exel Wohnung ein Einkommen von ca
4091 Mark wovon an einen Emeritus 1500 Mark abzugeben sind
Zur Parochie gehören 2 Kirchen Durch die Versetzung ihres bis

kräutlein mehr schmeckt Auch der Maifisch wurde ver
sucht der wie mir versichert wurde nur 14 Tage im Mai
zu haben ist Im Rhein gefangen von Köln aus verschickt
stand er appetitlich in Gelee und den unvermeidlichen Peter
silienblättern einladend genug da Wenig Gräten viel
Fleisch dazu ein Geschmack ich sagte gut so ähnlich wie
Lachs aber meine Frau behauptete er hielte die Mitte
zwischen Aal und Lachs Mit Frauen über Fische zu streiten
darf sich wie schon der fel Gellert schreibt ein Mann nie
unterfangen ich schwieg also still Fisch will schwimmen

Noch zwei Löwenbräu I Nebenbei belehrte mich ein
Aussatz in der Neuen Jllustrirten über Zooplastik daß
seit einer Reihe von Jahren in Schottland Elephanten ge
züchtet würden d h Pferde von 24 Ctr Schwere und
daß ein Paar dergleichen Riesen bei Gelegenheit der 78er
Ausstellung in Paris ein von 6 Percherons nicht zu be
wegendes Geschütz unverdrossen und stetig im Zeuge blei
bend aus einem Moraste herausgeholt hätten Wenn s
nur wahr ist sagt der Bauer Aber Mann Du liest da
schon wieder komm wir wollen gehen Fort ging es
über die Promenade der Schimmelgasse zu Von Zeit zu
Zeit ließ eine Nachtigall einige Töne erklingen die stark an
eine gehabte katarrhalische Affektion erinnerten und aus
denen deutlich heraus zu hören war wie sehr es sich in ge
wissen Jahren als dringende Nothwendigkeit herausstellt
einen wollenen Nachtigallstrumpfstrickeverein ins Leben zu
rufen Vielleicht könnten auch die durchziehenden Roth
kehlchen dann mit Fußsäcken oder doch wenigstens mit
Ohrenwärmern bedacht werden Jeder Weg hat ein
Ende und so auch der unsere In den gut besetzten Räumen
des Kaisergartens waren gerade noch zwei recht bequeme
Plätze vorhanden die denn auch sofort von mir in Beschlag
genommen wurden Messer und Gabelgeklapper lieferten
den Beweis welchen Anklang die drei am schwarzen Brette

1879

herigen Inhabers ist die unter Privatpatronat stehende mit einem
jährlichen Einkommen von circa 1988 Mk exel Wohnung verbundene
Pfarrstelle zu Liebschütz in der Ephorie Ziegenrück sür welche dem
Patronate vom königlichen Konsistorium der Provinz Sachsen 2 Kan
didaten zur Wahl präsentirt werden vacant geworden Zur Parochie
gehören 2 Kirchen Die unter königlicher Kollatnr stehende erste
Lehrer und Küsterstelle zu Stolzenhain Ephorie Prettin welche ein
Einkommen von ca 945 Mark neben freier Wohnuug gewährt ist
durch Todesfall zur Erledigung gekommen Die erste Lehrer und
Küsterstelle zu Lebendorf Ephorie Cönnern königlicher Kollatur ist
durch Todesfall zur Erledigung gekommen Das Einkommen der
selben beträgt ungefähr 900 Mark neben freier Wohnung

Personal Chronik
Zu der erledigten evangelischen Diakonatstelle an St Stephanie

zu Langenfalza in der Diöces gleichen Namens ist der bisherige
Hülfsprediger bei der reformirten Gemeinde in Leipzig Dr Gustav
Schulze berufen und bestätigt worden Zu der erledigten evan
gelischen Pfarrstelle zn Farsleben in der Diöces Wolmirstedt ist der
bisherige Hülfsprediger Hermann Moritz Schellert berufen und be
stätigt worden Der Bürgermeister Friedrich Wilhelm Ziegler zu
Leimbach ist als solcher auf die weitere zwölfjährige Dienstperiode bis
ult März 1891 wieder gewählt und bestätigt worden Zu der
erledigten evangelischen Pfarrstelle zu Drognitz in der Diöces Ziegen
rück ist der bisherige Predigtamtskandidat Karl Ferdinand H ah mann
berufen und bestätigt worden Die erledigte evangelische Pfarrstelle
zu Etgersleben in der Diöces Egeln ist dem bisherigen Marinepfarrer
Johannes Karl Friedrich Wesenberg verliehen worden Die
Stelle eines bantechnischen Mitgliedes bei der Intendantur 4 Armee
Korps ist dem Garnison Bauinspektor Wodrig in Berlin übertragen
worden Der Lazareth Jnspektor Röseler zu Ostrowo ist an das
Garnison Lazareth zu Halle a S versetzt worden Der am
4 Provinzial Landtage zum Direktor der Provinzial Irrenanstalt
Nietleben bei Halle a S gewählte ordentliche Professor vr Hitzig
ist am 2 April cr in sein Amt eingeführt und für dasselbe ver
pflichtet worden

Aus dem Saalkreise Or Corr Am 3 Mai
Abends von 7 bis 8 Uhr fand die erste Spritzen Uebung
der neu gegründeten militärisch organisirten Giebichen
steiner Feuerwehr unter Leitung des Kommandanten Herrn
H Schumann an der Saale auf dem sogen Feuerplatze
hinter der Saal Schloß Brauerei statt welche Probe zur
größten und allgemeinsten Zufriedenheit ausfiel

In Schkopau ist der Wirth K mit seiner Familie
an der Trichinose erkrankt K s Schwager ist bereits ge
storben seine Frau soll noch lebensgefährlich darniederliegen
bei den Kindern ist die Krankheit in minder heftigem Grade
aufgetreten

Nanmbnrg In der Nacht vom 4 zum 5 d Mts
ist von ruchlosen Händen eine nichtswürdige Frevelthat ver
übt worden indem aus unserem städtischen Gottesacker die
Stein und Eisen Umfriedigung des Kaufmann Wiegand fchen
Erbbegräbnisses gewaltsamerweise zertrümmert worden ist

Zeitz 5 Mai Wie die Zeitzer Ztg hört ist Herr
Kreisgerichtsdirektor Frantz in Halle früher hier zum
Präsident des mit dem 1 Oktober d I ins Leben treten
den Landgerichts in Osnabrück designirt

Ilnnnl Die Modsts Hsd ünäktHuUul l Ul sonäern
bäs 7 II k Hörrsii 7 /z II statt Xsusin

trgtsnäs vwllsn sied sivisollön 3 u 4 II Mokw, Zsf

Uebersicht der Witterung am 5 Mai 8 U Morg
Das Barometer ist über Nordeuropa sehr stark gefal

len sonst wenig verändert Eine breite Zone hohen Luft
drucks mit einem Maximum über Irland erstreckt sich von
den britischen Inseln bis nach Westrußland bei ruhigem
heiterem nur im Süden trübem Wetter während über Nord
und Südeuropa Gebiete niederen Druckes lagern Daher
wehen über der Nordhälfte Europas meist westliche und süd
liche über Südhälfte vorwiegend östliche Winde Die Tem
peratur ist größtentheils etwas gestiegen doch liegt dieselbe
in Nordost und Süddeutschland noch unter der normalen
Aus Nordost Deutschland werden Nachtfröste gemeldet

angeschriebenen Stämme bei den Gästen gesunden hatten
Leipziger Allerlei Majonaise mit Fisch und ungar
Goulasch Das Allerlei fanden wir vortrefflich die andern
Stämme wurden zum gelegentlichen Durchkosten a ä nots m
genommen Meine Frau zerbrach sich völlig den Kopf dar
über daß dergleichen Essen hier so billig gegeben werden
können Als ich dann sagte daß ja jetzt alles billig wäre
wurde sie ganz rabiat fing bei den Fleisch und Gemüsepreisen
an und wollte sich eben über ihr Lieblingsthema die 7 /z Gro
schenbutter gründlich aussprechen als mir glücklicher Weise ein
fiel zu sagen Vielleicht muß es hier die Menge bringen oder
die Gäste trinken auf den Stamm ein Glas Bier mehr
wodurch denn auch dem Butrerjammer glücklich die Spitze
abgebrochen wurde Mann bestelle noch zwei Glas Bier
die Leute müssen ja sonst bei solchen Unkosten rein bankerott

werden So kann es kommen daß die Frau den Mann
noch zum Trinken verleitet Aber eine Doppelmark war
nach Verlauf von einigen Stunden auch hinüber und das
alles nur weil meine Frau das Zeitungslefen immer bei
dem Jnferatentheil beginnt Neugierig aber bin ich doch
was sie zum nächsten Sonntag vorloben und vorlesen wird
um mir das Geld aus der Tasche zu locken

Standesamt Trotha
Geboren Meldungen 1 Mai Dem Bahnarbeiter

C Preußer ein S Seeben Dem Maurer W Nitzer
eine T Seeben Dem Arbeiter A Fuß ein S Trotha

Am 2 dem Zimmermann C Vetter ein S Trotha
Dem Arbeiter G Weise eine T Trotha

Gestorben Meldungen 1 Mai Des Fabrikarb
C Bierschenk Ehefrau 64 I Wassersucht Trotha Des
Viehhändler A Birke T todtgeb Trotha



Allerhöchste Verordnung betreffend die Ausführung des
Fischereigesetzes in der Provinz Sachsen

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen c
verordnen auf Grund und zur Ausführung des Fischereigesetzes vom 30 Mai 1874 Gesetze
Samml S 197 ff für die Provinz Sachsen nach Anhörung des Provinzial Landtages
was folgt

Zu Z 22 Ziffer 1
Z i Beim Fischfang in nicht geschlossenen Gewässern finden folgende Vorschriften

Anwendung
1 die Fischerei auf Fischsamen ist verboten
2 Fische der nachbenannten Arten dürfen nicht gefangen werden wenn sie von der

Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen nicht mindestens folgende Länge haben

Stör sturio 100 Centimeter
Lachs Salm Lalino Zg,1g,r 50 Centimeter
Große Maräne Madue Maräue LorsAvims marköiig, 40 Centimeter
Zander Sandart sa uärg, Rapfen Raapsen Raapf Schied

vorax Aal nAuilla vulMris 35 Centimeter
Hecht lZsox Inoius Barbe Lardus üuvi tilis Blei Brachsen Brasse

dramÄ Lachsforelle Meerforelle Silberlachs Strandlachs Trump Lalmo trutts
Maifisch Alfe LwxsA aloss Finte vluxs lwtg, Karpfen O xriuus es rxio
28 Centimeter

Döbel LyuMus osxdMs Aland Nerfling läus inslg llows Schlei liiie vul
Kg ris Schnepel Schnäpel vorsAvuns ox rModus Forelle Lalmo kario
Asch Aefche vuIZaris 20 Centimeter

Karausche 0g rassiu8 vul ris Plötze Rothauge I uoiseus i utilis Barsch sro
üuviaWs Kleine Maräne LorsAviius IWIa Rothfeder Searämws srxtro
xdidalinus 15 Centimeter

Krebs gemeiner Flußkrebs staous üuvig tilis 10 Centimeter
3 Fischsamen ingleichen Fische der unter Ziffer 2 bezeichneten Arten welche das da

selbst vermerkte Maß nicht erreichen sind wenn sie lebend in die Gewalt des
Fischers fallen sofort mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht wieder in

das Waffer zu setzen
4 Zum Besetzen der zur Fischzucht dienenden Gewässer kann die Aufsichtsbehörde

Z 46 des Gesetzes einzelnen Fischereiberechtigten das Fangen von Fischen und
Krebsen unter dem in Ziffer 2 bestimmten Maße zeitweilig und unwiderruflich

gestatten
2 Vorbehaltlich der im 27 des Fischereigesetzes und im vorstehenden H 1

Ziffer 4 zugestandenen Ausnahmen dürfen Fischsamen und Fische der im Z 1 Ziffer 2 be
zeichneten Arten unter dem daselbst angegebenen Maße weder feilgeboten noch verkauft noch
versandt werden ohne Unterschied ob sie aus geschlossenen oder nicht geschlossenen Gewässern

gewonnen sind
Zu 8 22 Ziffer 2

s 3 Geschlossene Gewässer sind einer Schonzeit nicht unterworfen
Alle nicht geschlossenen Gewässer unterliegen einer wöchentlichen und einer jährlichen

Schonzeit
ß 4 Die wöchentliche Schonzeit erstreckt sich auf die Zeit von Sonnenuntergang

am Sonnabend bis Sonnenuntergang am Sonntag
Während der Dauer der wöchentlichen Schonzeit ist jede Art des Fischfanges in nicht

geschlossenen Gewässern verboten
Die Bezirks Regierung ist jedoch ermächtigt den Fischern welche die sogenannte stille

Fischerei ohne ständige Vorrichtungen mit Setznetzen Reusen Körben oder Angeln betreiben
es zu gestatten daß die ausgelegten Gezeuge während der wöchentlichen Schonzeit nachgesehen
ausgenommen und wieder ausgesetzt werden wenn daraus nachtheilige Hindernisse für den
Zug der Wanderfische nicht zu befürchten sind

Auch kann das Angeln mit der Ruthe während der wöchentlichen Schonzeit jedoch
mit Ausschluß der Winterschonzeit H 5 von der Bezirks Regierung gestattet werden

s 5 Die jährliche Schonzeit tritt entweder im Winter oder im Frühjahr ein und
erstreckt sich im Winter aus die Zeit vom 15 Oktober bis zum 14 Dezember und im
Frühjahr aus die Zeit vom 10 April bis zum 9 Juni

Eine und dieselbe Strecke eines Gewässers soll nur einer jährlichen Schonzeit unter
worfen sein

tz S Die Winterschonzeit findet Anwendung auf nachfolgende für den Laich der
Salmoniden geeignete Gewässer

I im Regierungsbezirke Magdeburg
1 auf sämmtliche Gewässer in der Grafschaft Wernigerode
2 auf die Bode und ihre sämmtlichen Nebengewässer von Quedlinburg an aufwärts

II im Regierungsbezirke Merfeburg
1 auf sämmtliche Gewässer im Mansfelder Gebirgskreife und in den Kreisen Sanger

hausen und Eckartsberga
2 auf die Nebengewässer der Unstrut mit Ausschluß der Wipper und Helme
3 aus die weiße Elster und ihre sämmtlichen Nebengewässer

III auf sämmtliche Gewässer des Regierungsbezirks Erfurt
Die Bezirks Regierung ist ermächtigt einzelne der unter Ziffer I 1 Ziffer II 1

und Ziffer III erwähnten Gewässer im Falle des Bedürfnisses von der Winterschonzeit aus
zunehmen Alle nicht geschlossenen Gewässer welche der Winterschonzeit nicht unterworfen
sind unterliegen der Frühjahrsschonzeit

Diejenige Stelle der Gewässer von welcher an aufwärts die Winterschonzeit und ab
wärts die Frühjahrsschonzeit beginnt soll soweit erforderlich durch örtliche von der Staats
Regierung herzustellende Merkmale kenntlich gemacht werden

7 Für die Dauer der jährlichen Schonzeit ist in den derselben unterworfenen
Strecken der Gewässer jede Art des Fischfanges verboten soweit nicht die nachfolgende Aus
nähme eintritt

Die Bezirks Regierung ist ermächtigt den Betrieb der Fischerei in den der Frühjahrs
schonzeit unterworfenen Gewässern an drei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche zu
gestatten soweit nicht dringende Rücksichten auf Erhaltung des Fischbestandes entgegenstehen

Bei dieser ausnahmsweisen Gestattung ist jedoch die Verwendung solcher an sich er
lanbter Fangmittel auszuschließen welche vorzugsweise geeignet sind die junge Fischbrut zu

zerstören
Die näheren Vorschriften hierüber sind eintretenden Falls im Wege der Polizei Ver

ordnung zu erlassen
Der Betrieb der Fischerei vermittelst ständiger Vorrichtungen Wehre Zäune Selbst

fänge für Lachs und Aal feststehende Netzvvrrichtungen Sperrnetze u f w ingleichen ver
mittelst schwimmender oder am User oder Flußbette befestigter oder verankerter Netze oder
Reusen Hamen u s w darf während der jährlichen Schonzeit in keinem Falle gestattet
werden

Ausschließlich für den Fang von Lachsen Lachsforellen Finten Maifischen und Stinten
kann während der Frühjahrsschonzeit die in Alinea 2 erwähnte dreitägige Frist bis zu höch
stens fünf Tagen einer jeden in die Schonzeit fallenden Woche von der Bezirks Regierung
erstreckt werden

ß 8 Während der Dauer der in den W 4 bis 6 vorgeschriebenen wöchentlichen
und jährlichen Schonzeiten müssen die durch das Fischereigesetz vom 30 Mai 1874 nicht
beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in nicht geschlossenen Gewässern hinweggeräumt oder
abgestellt sein H 28 des Gesetzes

9 Die 3 Alinea 2 bis 7 finden auf den Krebsfang keine Anwendung
In der Zeit vom 1 November bis zum 31 Mai ist der Fang von Krebsen in allen

nicht geschlossenen Gewässern verboten Gelangen Krebse während der angeordneten Schonze
lebend in die Gewalt des Fischers so sind dieselben mit der zu ihrer Erhaltung ersorder
lichen Vorsicht sofort wieder in das Wasser zu setzen

Zu 22 Ziffer 3
tz 10 Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern ist verboten

1 die Anwendung schädlicher oder explodirender Stoffe giftiger Köder oder Mittel zur
Betäubung oder Vernichtung der Fische Sprengpatronen oder anderer Spreng
mittel u s w Z 21 des Gesetzes

2 die Anwendung von Mitteln zur Verwundung der Fische als Fallen mit Schlag
federn Gabeln Aalharken Speere Stecheisen Stangen Schießwaffen u s w Der
Gebrauch von Angeln ist gestattet Die Verwendung von Speeren und Eisen nicht
jedoch der Aalharken kann zum Zwecke des Aalfangs von der Bezirks Regierung in
dringenden Fällen und nötigenfalls unter Festsetzung einer bestimmten Konstruktion
für dieses Fangmittel ausnahmsweise gestattet werden

3 das Zusammentreiben der Fische vermittelst Leuchten oder Fackeln
11 Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde dürfen nicht geschlossene Gewässer zum

Zwecke des Fischfangs weder abgedämmt noch abgelassen oder ausgeschöpft werden
H 12 Fischwehre Fischzäune und damit verbundene sogenannte Selbstfänge für Lachs

und Aal dürfen außer dem Falle einer bestehenden Berechtigung nicht neu angelegt werden

Zu Z 22 Ziffer 4
13 Nach Ablauf von 3 Jahren vom Erlaß dieser Verordnung an gerechnet dürfen

beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahme
keine Fanggeräthe Netze und Geflechte jeder Art und Benennung angewendet werden deren
Oeffnungen Maschen im nassen Zustande an jeder Seite von Knoten zu Knoten nicht
mindestens eine Weite von 2,5 Centimeter haben

Diese Vorschrift erstreckt sich auf alle Theile oder Abtheilungen der Fanggeräthe
Die Bezirks Regierung ist ermächtigt Ausnahmen von dieser Vorschrift im Falle des

Bedürfnisses für bestimmte Arten von Fanggeräthen zuzulassen
Fanggeräthe welche ausschließlich für den Fang von Aal bestimmt sind dürfen eine

Weite der Oeffnungen von mindestens 1,5 Centimeter haben
14 Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde 46 des Gesetzes dürfen am Ufer

eines fließenden Gewässers oder im Flußbette befestigte oder verankerte nicht ständige Fischerei
vorrichtungen Hamen u f w oder schwimmende Netze sich niemals weiter als über die
Hälfte des Wasserlaufs in seiner Breite bei gewöhnlichem niedrigen Wasserstande vom
User aus gemessen erstrecken

Mehrere derartige Fischereivorrichtungen dürfen gleichzeitig auf derselben oder auf der
entgegengesetzten Uferseite nur in einer Entfernung von einander ausgeworfen oder angebracht
ein welche mindestens das Dreifache der Längenausdehnung des größten Netzes beträgt

Zu 22 Ziffer 5
H 15 Der Betrieb der Fischerei in schiffbaren Gewässern darf die Schifffahrt nicht

hindern oder stören
Feste oder schwimmende Fischereivorrichtungen und alle sonstigen Fanggeräthe müssen

aufgestellt oder ausgelegt sein daß die sreie Fahrt der Schiffe und Fähren sowie der
Wasserabfluß in nachlheiliger Weise nicht behindert wird

ß 16 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden insoweit
dieselben nicht den Strasbcstimmungen des Fischereigesetzes vom 30 Mai 1874 H 49 ff
oder des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich unterliegen mit Geldstrafe bis zu 150
Mark Reichsmünze oder Haft bestraft

Zugleich kann aus Einziehung der bei der Ausübung der Fischerei verwandten uner
laubten Fanggeräthe erkannt werden

H 17 Der Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten ist ermächtigt die
Vorschriften dieser Verordnung über die Schonzeiten in den Zß 3 bis 7 und Z 9 über ver
botene Fangmittel in den W 10 bis 12 über die Beschaffenheit erlaubter Fanggeräthe und
über die Beschränkungen in der Benutzung derselben in den ZH 13 und 14 für diejenigen
Gewässer oder Strecken derselben ganz oder theilweise außer Kraft zu setzen welche nicht aus
chließlich Unserer Hoheit unterworfen find

18 Alle auf den Gegenstand dieser Verordnung bezüglichen auf Gesetz oder Ver
ordnung beruhenden Vorschriften treten soweit sie den Vorschriften dieser Verordnung ent
gegenstehen außer Kraft

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem König

lichen Jnsiegel
Gegeben Berlin den 2 November 1877

1 8 Wilhelm FriedenthalBekanntmachung
die Unterbrechung der Frühjahrs Schonzeit für Fische betr

Auf Grund des Z 7 Absatz 2 5 und 6 der Allerh Verordnung betreffend die Aus
ührung des Fischerei Gesetzes in der Provinz Sachsen vom 2 November v I wollen wir

hiermit jedoch nur für die Jahre 1878 und 1879 gestatten
daß unter sorgfältiger Beachtung der in H 1 der aus gedachter Verordnung gegebenen
Vorschriften in der Saale und Elbe an drei Tagen jeder in die Frühjahrs Schonzeit
vom 10 April bis 9 Juni fallenden Woche und zwar stets nur von Montag Mor

gen Sonnen Aufgang bis Donnerstag Morgen Sonnen Aufgang die Fischerei betrieben
werden darf und außerdem in der Elbe Lachse auch noch bis Freitag Morgen Sonnen
Aufgang gefangen werden dürfen daß ferner in den beiden Mansfelder Seen der Fang
der Weißfische an drei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche und zwar wie
derum von Montag Morgen Sonnen Aufgang bis Donnerstag Morgen Sonnen Auf
gang betrieben werden darf

Während der ganzen Schonzeit darf aber nirgends und unter keinen Umständen
di e Fischerei vermittelst ständiger Vorrichtungen Wehre Zäune Selbstfänge für Lachs
und Aal feststehende Netzvorrichtungen Sperrnetze u s w betrieben werden
Wir machen auf diese letztere Bestimmung noch ganz besonders aufmerksam und

erwarten daß die gewissenhafte Beachtung derselben sowie der Vorschriften in tz 1 der V v
November v I von den Polizeibehörden unseres Verwaltungsbezirks sorgfältig überwacht

werden wird
Merseburg den 13 April 1878 Königl Regierung Abth des Innern

Lkä Hsrka klllni in IkürinZöii
Meile von Weimar klimatischer Kurort besonders für Brustkranke Stahlbad Kiefers

nadelbad neu eingerichtetes Sand und Moor Bad Jnhalationszimmer zum Ein
athmen zerstäubter Soole und von Kiefernadeldämpfen pneumatischer Apparat Milch
und Molkenlnr Nähere Auskunft durch den Badearzt Sanitätsrath Dr
s dessen Badeschrift Bad Berka Weimar Geographisches Institut sowie Dr invti
daselbst Eröffnung 15 Mai

Grotzherzoglich S Bade Zuspectiou

Domaiuen Cessiou
Wegen Todesfalles soll die Pachtung der Herzogl Anhalt Domaine Opperode im

Kreise Ballenstedt mit Vorbehalt der Genehmigung Herzogl Regierung auf die 4 Jahre von
Johannis 1879 bis dahin 1883 cedirt werden

Die Domaine auf welcher eine Spiritus Brennerei betrieben wird hat ein Gesammt
Areal von 988 Morgen 31 HZ R 252 dskt 3025 LZir zum größten Theil Rübenboden

Außerdem sollen 312 Morgen zugepachtete Privatäcker mit übergeben werden
Reflektanten erhalten nähere Auskunft vom

Amtmann 5 FF,,/,, in Ballenstedt am Harz
Die Erneuerung der Loose

znr zweite Klasse welche bei Verlust des Anrechts bis spätestens am 9 Mai v
Abends 6 Uhr bewirkt sein muß bringe ich hiermit in Erinnerung

Der königliche Lotterie Einnehmer Fiekinttnn

Für den ndaetiopellen Theil verantwortlich C Bobardt in Halle Expedition im Waisenhause Buchdruckerei des Waisenhauses
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